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Verhaltenskodex des Pfarrverbandes Im Würmtal

1. Gestaltung von Nähe und Distanz
In der pä	dägogischen, erzieherischen, seelsorglichen und pflegerischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen und schutz- oder hilfebedu	 rftigen Erwächsenen 
geht es därum, ein ädä	quätes Verhä	 ltnis von Nä	he und Distänz zu schäffen. Die 
Beziehungsgestältung muss dem jeweiligen Aufträg entsprechen und stimmig 
sein.
Dies schließt exklusive Freundschäften zu einzelnen Kindern und Jugendlichen 
sowie schutz- und hilfebedu	 rftigen Erwächsenen äus, insbesondere dänn, wenn 
dädurch emotionäle Abhä	ngigkeiten entstehen oder entstehen ko	 nnten.

Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:
- Einzelgesprä	 che, Ü- bungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den

däfu	 r vorgesehenen Rä	umlichkeiten stätt. Diese mu	 ssen jederzeit von 
äußen zugä	nglich sein.

- Heräusgehobene, intensive freundschäftliche Beziehungen zwischen 
Bezugspersonen und Minderjä	hrigen sowie schutz- oder hilfebedu	 rftigen 
Erwächsenen sind zu unterlässen wie z. B. gemeinsäme priväte Ürläube.

- Spiele, Methoden, Ü- bungen und Aktionen werden so gestältet, däss den 
Minderjä	hrigen sowie schutz- oder hilfebedu	 rftigen Erwächsenen keine 
Angst gemächt und keine Grenzen u	 berschritten werden.

- Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu ächten und 
nicht äbfä	 llig zu kommentieren.

- Es därf keine Geheimnisse mit Minderjä	hrigen sowie schutz- oder 
hilfebedu	 rftigen Erwächsenen geben.

- Grenzverletzungen mu	 ssen themätisiert werden und du	 rfen nicht 
u	 bergängen werden.

- Wenn äus guten Gru	 nden von einer Regel äbgewichen wird, muss dies 
immer tränspärent gemächt werden.



2. Angemessenheit von Körperkontakt
Ko	 rperliche Beru	 hrungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht äuszuschließen.
Allerdings häben sie ältersgerecht und dem jeweiligen Kontext ängemessen zu 
sein. Sie häben die freie und erklä	 rte Zustimmung durch die jeweilige 
Schutzperson voräuszusetzen, d. h. der Wille der Schutzperson ist äusnähmslos 
zu respektieren. Stete Achtsämkeit und Zuru	 ckhältung sind geboten, Ablehnung 
muss äusnähmslos respektiert werden.

Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:
- Ünerwu	 nschte Beru	 hrungen, ko	 rperliche Annä	herung insbesondere in 

Verbindung mit dem Versprechen einer Belohnung oder Androhung von 
Sträfe sind nicht erläubt.

- Ko	 rperkontäkt ist sensibel und nur zur Däuer und zum Zweck einer 
Versorgung wie z. B.  Pflege, Erste Hilfe, erläubt.

- Die Begleitung kleiner Kinder zur Toilette ist im Sinne einer pflegerischen 
Vereinbärung mit den Eltern äbzuklä	 ren, wenn diese bei der Mäßnähme 
nicht däbei sein ko	 nnen.

3. Sprache und Wortwahl
Durch Spräche und Wortwähl ko	 nnen Menschen verletzt und gedemu	 tigt 
werden. Von däher hät jede Form perso	 nlicher Interäktion und Kommunikätion 
durch Wertschä	 tzung und einen äuf die Bedu	 rfnisse und däs Alter der 
Schutzpersonen ängepässten Ümgäng geprä	gt zu sein.
Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:

- Kinder und Jugendliche sowie schutz- und hilfebedu	 rftige Erwächsene 
werden mit ihrem Vornämen bzw. Nämen und nicht mit Kose- oder 
Spitznämen ängesprochen.

- In keiner Form von Interäktion und Kommunikätion wird sexuälisierte 
Spräche verwendet. Ebenso werden keine äbfä	 lligen Bemerkungen oder 
Bloßstellungen geduldet, äuch nicht unter den Kindern und Jugendlichen, 
schutz- oder hilfebedu	 rftigen Erwächsenen.

- Verbäle und nonverbäle Interäktion sollen der jeweiligen Rolle und dem 
Aufträg entsprechen und äuf die Zielgruppe und deren Bedu	 rfnisse 
ängepässt sein.

- Bei sprächlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten und Position zu 
beziehen.

4. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Der Ümgäng mit Soziälen Netzwerken und digitälen Medien ist in der heutigen 
Zeit älltä	 gliches Händeln. Üm Medienkompetenz zu fo	 rdern, ist ein 
professioneller Ümgäng dämit unäblä	 ssig. Die Auswähl von Filmen, Fotos, 
Spielen und Mäteriälien muss im Sinne eines ächtsämen Ümgängs miteinänder 
sorgsäm getroffen werden. Sie hät pä	dägogisch sinnvoll und ältersädä	quät zu 
erfolgen.



Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:
- Filme, Computerspiele oder Druckmäteriäl mit pornogräphischen Inhälten

sind in ällen kirchlichen Kontexten verboten.
- Die Nutzung von soziälen Netzwerken im Kontäkt mit Minderjä	hrigen, zu 

denen ein Betreuungsverhä	 ltnis besteht, ist nur im Rähmen der gu	 ltigen 
Regeln und Geschä	 ftsbedingungen zulä	 ssig; dies gilt insbesondere bei der 
Vero	 ffentlichung von Foto- oder Tonmäteriäl oder Texten, die im 
Zusämmenhäng mit der Betreuungsäufgäbe entständen sind. Bei 
Vero	 ffentlichungen ist däs ällgemeine Perso	 nlichkeitsrecht, insbesondere 
däs Recht äm eigenen Bild, zu beächten.

- Bezugspersonen und sonstige Veräntwortliche sind verpflichtet, bei der 
Nutzung jedweder Medien wie Händy, Kämerä, Internetforen durch 
minderjä	hrige Schutzpersonen äuf eine gewältfreie Nutzung zu ächten. Sie
sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewälttä	 tiges oder
sexistisches Verhälten und Mobbing Stellung zu beziehen.

- Anverträute du	 rfen in unbekleidetem Zuständ (umziehen, duschen--) 
weder beobächtet, fotogräfiert oder gefilmt werden.

5. Beachtung der Intimsphäre
Der Schutz der Intimsphä	 re ist ein hohes Gut, däs es zu währen gilt. Besonders 
Veränstältungen mit Ü- bernächtungen stellen eine Heräusforderung där. Es 
bräucht kläre Verhältensregeln, um die individuelle Intimsphä	 re sowohl der 
Kinder und Jugendlichen, schutz- oder hilfebedu	 rftigen Erwächsenen äls äuch 
der betreuenden häupt- und ehrenämtlichen Mitärbeiterinnen und Mitärbeiter 
zu ächten und zu schu	 tzen.
Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:

- Gemeinsäme Ko	 rperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere 
gemeinsämes Duschen, ist nicht erläubt.

- Kein Ümkleiden mit den Kindern
- Die Zimmer der Minderjä	hrigen sowie schutz- oder hilfebedu	 rftigen 

Erwächsenen gelten äls deren Privät- und Intimsphä	 re.

6. Zulässigkeit von Geschenken
Geschenke und Bevorzugungen ko	 nnen keine erst gemeinte und pä	dägogisch 
sinnvolle Zuwendung ersetzen. Sie geho	 ren nicht zu den pä	dägogischen 
Mäßnähmen, die däzu dienen, um Kinder und Jugendliche, schutz- oder 
hilfebedu	 rftige Erwächsene zu selbstbewussten, freien Menschen zu erziehen. 
Vielmehr ko	 nnen exklusive Geschenke, insbesondere, wenn sie nur 
äusgewä	hlten Kindern zuteil werden, deren emotionäle Abhä	ngigkeit fo	 rdern.
Däher geho	 rt es zu den Aufgäben der veräntwortlich Tä	 tigen, den Ümgäng mit 
Geschenken reflektiert und tränspärent zu händhäben.



Folgende Verhältensregel ist u. ä. zu beächten:
- Finänzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke än einzelne 

Minderjä	hrige, die in keinem Zusämmenhäng mit der konkreten Aufgäbe 
der Bezugsperson stehen, sind nicht erläubt.

7.  Verhalten auf Tagesaktionen, Freizeiten und Reisen
Freizeiten mit Ü- bernächtungen sind besondere Situätionen mit besonderen 
Heräusforderungen. Diese Mäßnähmen sind grundsä	 tzlich pä	dägogisch sinnvoll 
und wu	 nschenswert, dä sie viele unterschiedliche Erfährungsebenen 
änsprechen. Dennoch sollten sich die Veräntwortlichen der dämit verbundenen 
Veräntwortung bewusst sein.
Es känn vorkommen, däss sich die vorgegebenen Rähmenbedingungen in der 
Präxis schwer umsetzen lässen, bspw. wenn die Rä	umlichkeiten ein 
geschlechtsgetrenntes Schläfen nicht ermo	 glichen. In einem solchen Fäll ist wie 
bei änderen Abweichungen ein tränspärenter Ümgäng notwendig, indem dies 
zuvor mit Eltern/Erziehungsberechtigten etc. besprochen und deren 
Einverstä	ndnis eingeholt wird.
Folgende Verhältensregeln sind u. ä. zu beächten:

- Auf Veränstältungen und Reisen, die sich u	 ber mehr äls einen Täg 
erstrecken, sollen Schutzpersonen von einer äusreichenden Anzähl 
erwächsener Bezugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe äus 
unterschiedlichem Geschlecht zusämmen, soll sich dies äuch in der Gruppe
der Begleitpersonen widerspiegeln.

- Bei Ü- bernächtungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im 
Rähmen von Ausflu	 gen, Reisen oder Ferienfreizeiten sind den 
erwächsenen und jugendlichen Begleiterinnen und Begleitern 
Schläfmo	 glichkeiten in getrennten Rä	umen zur Verfu	 gung zu stellen. 
Ausnähmen äufgrund rä	umlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der 
Veränstältung zu klä	 ren und bedu	 rfen der Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträ	gers.

- Ü- bernächtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privätwohnungen 
von Seelsorgern und Seelsorgerinnen sowie häupt- und ehrenämtlichen 
Mitärbeiterinnen und Mitärbeitern sind untersägt. Sollte es im 
Ausnähmefäll äus triftigen und tränspärent gemächten Gru	 nden dennoch 
däzu kommen, mu	 ssen mindestens zwei erwächsene Personen prä	 sent 
sein. Der Schutzperson muss in jedem Fäll eine eigene Schläfmo	 glichkeit 
(in einem sepäräten Räum) zur Verfu	 gung gestellt werden. Die 
Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten ist Voräussetzung.

- In Schläf-, Sänitä	 r oder vergleichbären Rä	umen ist der älleinige Aufenthält 
einer Bezugsperson mit einer minderjä	hrigen Schutzperson zu 
unterlässen. Ausnähmen sind mit der Leitung einer Veränstältung, einem 
Betreuerteäm oder dem Rechtsträ	ger vorher eingehend dem Grunde näch 
zu klä	 ren sowie im Einzelfäll änzuzeigen.



8. Sonstiges
Der Verhältenskodex bedärf einer regelmä	ßigen Ü- berpru	 fung bzw. Ergä	nzung. 
Er wird vom Kirchenverwältungsvorständ jä	hrlich u	 berpru	 ft.

9. Inkrafttreten
Der Verhältenskodex fu	 r den Pfärrverbänd Im Wu	 rmtäl tritt äm 21.3.2019 in 
Kräft.


